
   

Gemeindeverwaltung Langenbruck 
Tel. 062 390 11 37, Fax 062 390 19 69 

Homepage: www.langenbruck.ch, Mail: gemeinde@langenbruck.ch 
Mo: 08.15 - 11.45 Uhr & 15.00 - 17.00 Uhr 

Di:  geschlossen 
Mi:  08.15 - 11.45 Uhr 

Do:  08.15 - 11.45 Uhr & 15.00 - 17.00 Uhr 

Fr:  08.15 - 11.45 Uhr 
Termine können nach Voranmeldung auch ausserhalb der Öffnungszeiten stattfinden. 

 

  

  
  
 

 
  

   Langenbruck, Ende Mai 2026 

 
 

Einladung 
Zur Bürger- & Einwohnergemeindeversammlung 
 
 

Liebe Langenbruggerinnen und Langenbrugger 
Liebe Bärenwilerinnen und Bärenwiler 

 

Wir laden Sie ganz herzlich zur Bürger- und Einwohnergemeinde-Versammlung vom  

 

Dienstag, 23. Juni 2026 

in der Revue, Erikaweg 1 
 

ein. 
 

Die Bürgergemeinde-Versammlung findet um 19.30 Uhr, die Einwohnergemeinde-Versammlung im An-
schluss daran um 20.00 Uhr statt.  

 

Zeigen Sie mit Ihrem Kommen Interesse an unserem Dorf und damit Ihr Engagement für ein attraktives und zu-
kunftsorientiertes Langenbruck. 

 
 

Mit herzlichen Grüssen 

 
NAMENS DES GEMEINDERATES 

 
 

 
 

 

Hans Weber, Vize-Präsident 
 

 
 

 

Lukas Baumgartner, Gemeindeverwalter  QR-Code zu den digitalen  
Unterlagen – Mit der Kamera 

des Smartphones scannen 

mailto:gemeinde@langenbruck.ch


   

 Traktanden der Bürgergemeinde 
 

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2025 
2. Rechnung 2025 

3. Verschiedenes 

 
Bemerkung zu Traktandum Nr. 1 der Bürgergemeinde 

Das Protokoll der Bürgergemeinde-Versammlung vom 11. Dezember 2025 ist im öffentlichen Anschlagkasten bei der 
Gemeindeverwaltung oder auch auf der Gemeindehomepage zur Einsichtnahme verfügbar. 

 
Bemerkung zu Traktandum Nr. 2 der Bürgergemeinde 

Die Rechnung 2025 schliesst mit Aufwendungen von CHF 99'382.40 und Erträgen von CHF 155'342.67 ab. Somit wird 

ein Ertragsüberschuss von CHF 55'960.27 ausgewiesen. Im Budget wurde mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 2’128.00 gerechnet. Wunschgemäss wird nur noch eine Kurzfassung der Rechnung gedruckt. Die Originalrech-

nung für das Jahr 2025 steht jeder Stimmbürgerin und jedem Stimmbürger am Schalter der Gemeindeverwaltung zur 
Einsichtnahme offen. Für allfällige Fragen stehen Ihnen der Vize-Präsident Hans Weber oder die Finanzverwalterin 

Andrea Saner gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie auch die Bemerkungen zur Rechnung des Gemeinderates und 

den Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission. Die Rechnung ist unter www. langen-
bruck.ch/gemeindeversammlung einsehbar. 
 

Antrag:  
Der Gemeinderat bittet Sie, die Jahresrechnung 2025 der Bürgergemeinde in der vorliegenden Form zu genehmigen. 

 
 

 
 

  



   

 
 

 
 



   

 
 
Bemerkungen zur Rechnung 2025 der Bürgergemeinde Langenbruck 

Die Jahresrechnung 2025 schliesst bei einem Ertrag von CHF 155'342.67 und einem Aufwand von CHF 99'382.40 mit 
einem Ertragsüberschuss von CHF 55'960.27 ab. Das Eigenkapital steigt dadurch auf 1'534’468.60 Franken an. 

 
Konto Begründung zu den Abweichungen gegenüber dem Budget 2025 
 
0220.3612.00 
 
 
0290.3300.00 
 
7500.3511.00 
7500.4511.00 
7500.4611.00 
29111.00 
 
29100.01 
29110.00 
7500.4511.00 
 
7710.4240.00 
 
 
8200.4632.00 
 
 
1.9610.4450.01 
 
 
9690.4440.00 

 
Für die gesamte Verwaltung bezahlt die Bürgergemeinde Langenbruck der Einwohner-
gemeinde Langenbruck einen jährlichen Verwaltungsbeitrag von CHF 12'000.00. 
 
Der Holzschopf musste wiederum mit CHF 21'266.70 abgeschrieben werden.  
 
Für das Naturschutzgebiet Schöntalfluh-Holznacht hat der Kanton eine Folgeabgeltung 
von CHF 24'727.00 ausbezahlt. Es handelt sich um eine vorgeschriebene Zweckbin-
dung, welche über 25 Jahre erfolgswirksam verbucht werden muss. 
 
 
Im Jahr 2022 haben wir für das Naturschutzgebiet Dürstelberg vom Kanton ebenfalls 
eine Folgeabgeltung erhalten. Diese wurde fälschlicherweise als Fond verbucht. Aus 
diesem Grund haben wir dieses Jahr die Korrekturbuchungen vorgenommen. 
 
In diesem Jahr fand auf dem Waldfriedhof eine Reservation eines Baums inkl. Bestat-
tung statt. 
 
Der Forstbetrieb Frenkentäler hat für Langenbruck einen Gewinn von CHF 22'800.00 
erwirtschaftet. Dieser wird mit unserem Darlehen verrechnet. 
 
Die Einwohnergemeinde bezahlt der Bürgergemeinde einen Zins von CHF 9'544.60 für 
das gewährte Darlehen. 
 
Die Wertanlagen sind um CHF 24’800.00 gestiegen.  

 
Fazit 
Die Rechnung 2025 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 55'960.27 ab. Dieser wird dem Eigenkapital zu-

gewiesen. Der Gemeinderat bittet die Versammlung, die Rechnung für das Jahr 2025 zu genehmigen. 

 

NAMENS DES GEMEINDERATES 

 
 

Hans Weber, Vize-Präsident 
 

 

Lukas Baumgartner, Gemeindeverwalter 
  



   

 
  



   

Traktanden der Einwohnergemeinde 
 

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2025 
2. Rechnung 2025 

3. Verkauf Liegenschaft im Baurecht – Parz. Nr. 125, Obere Au 

4. Landkauf - Parz. Nr. 1, Simmeten 
5. Landkauf - Parz. Nr. 827, Simmeten 

6. Nachtragskredit zum Planungskredit Sanierung Ausserdorf 
7. Der Gemeinderat informiert über die laufenden Geschäfte und Projekte 

8. Verschiedenes 
 

Bemerkung zu Traktandum Nr. 1 der Einwohnergemeinde 

Das Protokoll der Einwohnergemeinde-Versammlung vom 11. Dezember 2025 ist im öffentlichen Anschlagkasten bei 
der Gemeindeverwaltung oder auch auf der Gemeindewebsite zur Einsichtnahme verfügbar. 

 
 

Bemerkung zu Traktandum Nr. 2 der Einwohnergemeinde 

Die Rechnung 2025 schliesst mit Aufwendungen von CHF 5'111'679.24 und Erträgen von CHF 5'090'968.89 ab. Somit 
wird ein Aufwandsüberschuss von CHF 20'710.35 ausgewiesen. Im Budget wurde mit einem Aufwandüberschuss von 

CHF 70’913.00 gerechnet. Wunschgemäss wird nur noch eine Kurzfassung der Rechnung gedruckt. Die Originalrech-
nung für das Jahr 2025 steht jeder Stimmbürgerin und jedem Stimmbürger am Schalter der Gemeindeverwaltung zur 

Einsichtnahme offen. Für allfällige Fragen stehen Ihnen der Vize-Präsident Hans Weber oder die Finanzverwalterin 
Andrea Saner gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie auch die Bemerkungen zur Rechnung des Gemeinderates und 

den Bericht der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission. Die Rechnung ist auch unter 

www.langenbruck.ch/gemeindeversammlung einsehbar. 
 

Antrag 

Der Gemeinderat bittet Sie, die Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde in der vorliegenden Form zu genehmi-
gen. 

 
 

 
Bemerkung zu Traktandum Nr. 3 der Einwohnergemeinde 

Verkauf Liegenschaft im Baurecht – Parz. 125, Obere Au 

 
Die «Obere Au» wurde 2010 von einer Stiftung käuflich erworben. Anfänglich wurde sie von John Schmid später von 

Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger und seit Dezember 25 von drei Parteien, davon zwei Familien mit Kindern, gemein-
sam gemietet. Die Liegenschaft wurde in den letzten Jahren nur sehr rudimentär unter-

halten und muss dringend saniert werden, damit sie für junge Familien ein zumutbares 
Zuhause werden kann. 

 

Insbesondere ist eine Energiesanierung mittelfristig zwingend und mit grossen Kosten 
verbunden.  Die Gemeinde hat verschiedene Varianten an einer Infoveranstaltung am 9. 

Februar 2026 zur Diskussion gestellt. Vom Verkauf über eine Abgabe im Baurecht bis zu 
einer Sanierung durch die Gemeinde. 

 

Auf Grund des Diskussionsverlaufs und im Zusammenhang mit dem Kaufangebot in der «Simmete» hat sich der Ge-
meinderat entschieden, zu beantragen, die Liegenschaft im Baurecht abzugeben, weil das grosse Vorteile bietet. 

 
Die Last einer umfassenden Renovation der grossen Liegenschaft er-

folgt durch den Baurechtsnehmer. Im Baurechtsvertrag kann sicherge-
stellt werden, dass das direkt umgebende Land nicht überbaut wird 

und sich die Gemeinde gleichzeitig das Recht sichert, den Schopf zu-

künftig als mögliche Wärmezentrale zu nutzen, inkl. der nötigen Zu-
fahrt.   

 
Der Verkaufserlös der bestehenden Baute kann eingesetzt werden für 

den Kauf der «Simmete», welche für die Gemeinde im Rahmen der 

Zentrumsplanung einen hohen strategischen Stellenwert hat. Als Bau-
rechtsgeberin kann sie trotzdem langfristig die Mitsprache an dieser 

markanten Liegenschaft sicherstellen. Zusätzlich bleibt das Land lang-
fristig im Besitz der Gemeinde und kann dadurch gesichert werden.  



   

 
Zukünftige Generationen können wieder situationsgerechte Entscheidungen treffen. Durch den Baurechtszins wirft 

auch das Land weiterhin einen regelmässigen willkommenen Ertrag für die Gemeinde ab. Insgesamt profitiert die Ge-
meinde finanziell weiterhin von der Liegenschaft, ohne die Schulden zu erhöhen. Die überbaubare Fläche hinter dem 

Pumptrack steht der Gemeinde weiterhin uneingeschränkt, auch zum Verkauf zur Verfügung. So profitiert die Ge-

meinde vom gestiegenen Marktwert der Liegenschaft und kann auch langfristig finanziell profitieren, ohne dabei Risi-
ken einzugehen. 

 

Antrag 
Der Gemeinderat beantragt die Kompetenz zur Verhandlung und zum Abschluss des Baurechtsvertrags «Obere Au» 

mit nachfolgenden Eckpunkten: 

1. Das Baurecht wird über eine Dauer von 50 Jahre mit Option auf Verlängerung um 20 oder 30 Jahre abgeschlossen. 
2. Der Baurechtszins der Baurechtsparzelle beträgt CHF 12'000.- und wird periodisch der Teuerung angepasst. 

3. Die Bestandsgebäude (Hauptbau und Kleintierstall östlich des Hauptbaus) auf der Baurechtsparzelle wird an die 
Baurechtsnehmerin zum Schätzwert von CHF 800'000.- übergeben.  

4. Das Baurecht erstreckt sich über eine Teilfläche der Parzelle 125, gemäss beiliegendem Plan. Auf der Baurechtspar-
zelle dürfen keine weiteren Wohngebäude erstellt werden. Diese Einschränkung erfolgt aus Gründen des Denkmal-

schutzes. 

5. Die im Baurechtsvertrag vereinbarte Heimfallentschädigung richtet sich nach dem Verkehrswert der Liegenschaft 
zum Zeitpunkt des Heimfalls.  Diese bemisst sich nach den effektiven Anlagekosten der Bauten und Einrichtungen, 

umgerechnet in die dannzumaligen Baupreise, unter Abzug der natürlichen Wertverminderung und in Berücksichti-
gung des baulichen Zustandes des Objektes. 

 

 

 
Bemerkung zu Traktandum Nr. 4 der Einwohnergemeinde 

Landkauf - Parz. Nr. 1, Simmeten 
 

Der Gemeinde wurde von der Erbengemeinschaft Dettwiler, vertreten durch Michael Baader, der Kauf der Parzellen 1 

und 827 in der «Simmeten» angeboten. 
 

Die Parzellen liegen im Bereich der laufenden Zentrumsplanung und sind darum von grosser Bedeutung für die zu-
künftige Entwicklung der Gemeinde. 

 
Auf Parzelle1 befindet sich ein 2-Familienhaus, wovon eine Wohnung vermietet ist. Die andere Wohnung wurde in 

Anbetracht des bevorstehenden Verkaufs nicht vermietet. Das Haus ist der Kernzone zugeordnet und steht unter 
Denkmalschutz. Die zurzeit nicht vermietete Wohnung kann nach kleinem Sanierungsaufwand kostendeckend vermie-

tet werden.  
 

  



   

Der Kaufpreis des Hauses entspricht dem Mittelwert von 
zwei unabhängigen Marktwert-Schätzungen. Das Land be-

findet sich teilweise in der Wohnzone und in einer ÖWA-
Zone für Tourismus. Das Land in der Wohnzone wird für 

300.- /m2 verkauft, das Land in der ÖWA-Zone für  

CHF 80.-/m2. Im Laufe der Revision des Zonenplans kann 
zwar kein neues Bauland eingezont werden - es besteht 

aber die Möglichkeit des Abtausches innerhalb der gleichen 
Zone, was der Gemeinde interessanten Spielraum gibt. 

 
 

 

Parzelle 1 

2’767 m2 Wohnzone à CHF 300.- CHF     830'100.00  

3’589 m2 ÖWA Zone à CHF 80.- CHF     287'120.00  

Haus 2-Fam. Haus mit Anteil   

 Land in Kernzone CHF     710'000.00  

Total Parz. 1  CHF  1'827'220.00 

 
 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung: 
1. Dem Kauf der Parzelle Nr. 1 (Grundbuch Langenbruck) mitsamt dem darauf befindlichen Gebäude zum Kaufpreis 

von CHF 1'827'220.- zuzustimmen. 
2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug des Kaufgeschäfts und der Unterzeichnung des Kaufvertrags beauftragt. 

 
 

Bemerkung zu Traktandum Nr. 5 der Einwohnergemeinde 
Landkauf - Parz. Nr. 827, Simmeten 

 

Mit dem vorliegenden Kaufangebot für die Parzelle Nr. 827 bietet sich der Gemeinde – insbesondere in Kombination 
mit der Parzelle Nr. 1 – eine attraktive Gelegenheit. Aufgrund der Lage der Parzelle in der ÖWA-Zone (Zone für öffent-

liche Werke und Anlagen) kann die Gemeinde von einem vorteilhaften Quadratmeterpreis profitieren. Der Erwerb wird 
sowohl aus strategischer als auch aus finanzieller Sicht als langfristige Investition beurteilt. 

 

Parzelle 827    

6’161 m2 ÖWA-Zone à CHF 70.- CHF     431'270.00  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung: 

1. Dem Kauf der Parzelle Nr. 827 (Grundbuch Langenbruck) zum Kaufpreis von CHF 431'270.- zuzustimmen. 
2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug des Kaufgeschäfts und der Unterzeichnung des Kaufvertrags beauftragt. 

 

 
  



   

Bemerkung zu Traktandum Nr. 6 der Einwohnergemeinde 
Nachtragskredit zum Planungskredit Sanierung Ausserdorf – CHF 61'000.- 

 
Antrag zur Genehmigung eines Nachtragskredites zum Planungskredit Sanierung Ausserdorf in der Gesamthöhe von 

CHF 61`000.- inkl. MwSt. 8.1% für die Sanierung der Leitungen und der Straßeninfrastruktur im Ausserdorf. 

 
Das Ausserdorf hat in den letzten zehn Jahren wiederholt mit Wasserleitungsbrüchen zu kämpfen, die zu erheblichen 

Einschränkungen für die Anwohner geführt haben. Aufgrund dieser wiederkehrenden Probleme ist eine dringende Sa-
nierung der Wasserleitungen erforderlich, um die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten. 

 
Zudem ist die Straße im Ausserdorf stark beschädigt, mit zahlreichen Schlaglöchern und Rissen, die nicht nur die Ver-

kehrssicherheit gefährden, sondern auch die allgemeine Infrastruktur beeinträchtigen.  

 
Das Vorprojekt für die Sanierung der Wasserleitungen und der Straße im Ausserdorf wurde bereits abgeschlossen. Im 

Rahmen dieses Vorprojekts wurden eine detaillierte Bestandsaufnahme auch für die Sauberwasserleitung durchge-
führt, ein Kostenplan erstellt und die erforderlichen Maßnahmen zur Sanierung erarbeitet. Auf dieser Grundlage kön-

nen nun die nächsten Schritte in der Umsetzung geplant werden. 

 
Für die Umsetzung der Sanierung wird ein Planungskredit benötigt, um die Projektleitung, die detaillierte Planung, das 

Ausschreibungsverfahren sowie den Bau der Straße und Leitungen zu finanzieren. Die Kosten für den Planungskredit 
betragen CHF 141’000.- inkl. MwSt. 8.1%. Es wurden drei verschiedene Ingenieure angefragt. Die Offerten wurden 

von einem unabhängigen Ingenieur ausgewertet und verglichen.  
 

Folgende Übersicht ergibt sich aus dem Offertvergleich: 

 
Holinger CHF  140'498.- 

Jauslin und Stebler CHF  190'000.- 
BSB + Partner CHF  185'000.- 

 

Die gesamte Höhe des benötigten Planungskredites beträgt CHF 141’000.- inkl. MwSt. 8.1%. 
 

Da der Planungskredit mit der Investitionsrechnung 2026 in der Höhe von CHF 80'000.- (Strasse CHF 40'000.-, Was-
ser CHF 20'000.- und Abwasser CHF 20'000.-) bereits bewilligt wurde, möchte der Gemeinderat für die Differenz einen 

Nachtragskredit in der Höhe von CHF 61'000.- einholen.  

 
Nach der Genehmigung des gesamten Planungskredits wird der Ingenieur die Ausschreibungsunterlagen für die Trink-

leitung, der Sauberwasserleitung sowie der Kofferung und den Belag der Strasse erstellen. Anschliessend werden die 
Kriterien für die Vergabe der Arbeiten festgelegt. Danach wird das Projekt ausgeschrieben. Die EGV muss dann über 

den Baukredit entscheiden. Diese dauert ca. 3-4 Monate. Wenn alles reibungslos verläuft, werden wir im Frühling 
2028 mit der Erneuerung der Strasse beginnen. Wir hoffen im Herbst die Sanierung abschliessen zu können. 

 

Antrag 

Der Gemeinderat bittet Sie, dem Antrag zur Genehmigung des Nachtragskredites in der Gesamthöhe von 
CHF 61'000.- inkl. MwSt. in vorliegender Form zuzustimmen und wie folgt zu genehmigen: 

 
1. Nachtragskredit Planungskredit Sanierung Ausserdorf – Strasse CHF 19'000.- inkl. MwSt.  

2. Nachtragskredit Planungskredit Sanierung Ausserdorf – Wasser CHF 15'000.- inkl. MwSt. 
3. Nachtragskredit Planungskredit Sanierung Ausserdorf – Abwasser CHF 27'000.- inkl. MwSt. 

 
 

 



   

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



   

 
 
 

 
 

 

 

 
  



   

Bemerkungen zur Rechnung 2025 der Einwohnergemeinde Langenbruck 
 

Konto Begründung zu den Abweichungen gegenüber dem Budget 2025 

 
Allgemeine Dienste 

1.0220.3010.00 
 

 

 
1.0220.3611.00 

 
 

Verwaltungsliegen- 
schaften 

1.0290.3120.00 

 
 

 
 

1.0290.3300.00 

+1.2170.3300.00 
+1.3415.3300.00 

+1.6150.3300.00 
+1.6230.3300.00 

+1.7101.3300.00 
+1.7201.3300.00 

+1.7301.3300.00 

+1.8120.3000.00 
 

Feuerwehr 
1.1500.3110.00 

 

 
KESB 

1.1401.3611.00 
 

 

 
Kindergarten und  

Primarschule 
1.2110 alle Konten 

1.2120 alle Konten 
 

Schulliegenschaften 

1.2170.3111.00 
 

 
 

 

Kultur, sonstiges 
1.3290.4631.00 

 
 

Sport 
1.3410.4631.00 

 

 
Pumptrack 

1.3415.3130.00 
 

 

 

 
 

In diesem Jahr haben wir das Kataster nachgearbeitet. Es wurde im Budget mit ei-
nem Aufwand von 20 Stellenprozenten während einem halben Jahr gerechnet. Dieser 

gestaltete sich jedoch noch intensiver und musste verlängert werden. 

 
Die Steuerverwaltung BL verlangt seit dem Jahr 2025 höhere Gebühren für die Ver-

anlagung und Rechnungsstellung. 
 

 
 

Es wurde wiederum ein sehr hoher Wasserverbrauch festgestellt. Die Ursache konnte 

bis jetzt nicht eruiert werden. 
Als Massnahme wird monatlich der Verbrauch erfasst.  

 
 

Gesamthaft wurden ordentliche Abschreibungen von CHF 149'301.14 getätigt. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Das Grundmaterial gegen Absturz und diverses Schlauchmaterial musste ersetzt 

werden. Aus diesem Grund sind die Kosten CHF 4286.41 höher als budgetiert. 

 
 

Bei den Behördenkosten der KESB sind die Ausgaben CHF 7'982.70 tiefer als budge-
tiert. Ebenfalls sind die Kosten für die externen Mandatsträger erfreulicherweise CHF 

45’000.00 tiefer als das Budget. Diese Ausgaben kann man nur bedingt beeinflussen. 

 
Beim Kindergarten und Primarschule sind Mehrausgaben von CHF 498.32 zu ver-

zeichnen. 
 

 
 

Die Kühlschränke und die Geschirrwaschmaschine in der Küche der MZH mussten er-

setzt werden. 
Kosten: 

- Kühlschränke: CHF 3’605.00 
- Geschirrwaschmaschine: CHF 7’803.75 

 

 
Aus dem Swisslos Fond BL erhielten wir noch die Restzahlung von CHF 500.00 der 

Subvention für die Sanierung der Glocke. Gesamtsubvention CHF 2’000.00 
 

 
Für das Sportprojekt «Langenbruck bewegt» erhielten wir vom Swisslos Sportfond 

CHF 1’000.00 

 
 

Es zeigte sich, dass das ToiToi beim Pumptrack das ganze Jahr benötigt wurde. Aus 
diesem Grund sind Mehrkosten von CHF 1'907.00 entstanden. 

 

 



   

Freizeit 
1.3420.3511.00 

1.3420.4940.00 
 

Gesundheit 

1.4120.3614.00 
 

 
 

Ergänzungsleistungen 
1.5320.3631.00 

 

 
Leistungen an das Alter 

1.5350.3637.00 
 

 

Sozialhilfe 
1.5720.3637.00 + 

folgende 
 

 
Sozialhilfe Asylbereich 

1.5722.ff 

Asylwesen 
 

1.5730.restl. Konten 
 

 

 
Übr. Sozialwesen 

1.5790.3636.00 
 

 

Gemeindestrassen/ 
Werkhof 

1.6150.3090.00 
 

1.6150.3099.00 
 

 

1.6150.3130.00 
 

1.6150.3132.00 
 

 

 
1.6150.3151.00 

 
 

Wasserversorgung 
1.7101 alle Konten 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Der Rinkenbergfond wurde intern mit 1.15% verzinst 

 
 

 

Die Pflegefinanzierungskosten sind mit CHF 6'749.30 tiefer als budgetiert. Somit be-
laufen sich die Kosten Total auf CHF 293'250.70. Diese Kosten können nicht beein-

flusst werden. 
 

 
Die Ergänzungsleistungen sind gegenüber dem letzten Jahr um CHF 3’233.00 gesun-

ken. Diese Kosten sind nicht beeinflussbar und schwierig vorausplanbar. 

 
 

Die Zusatzbeiträge an die Ergänzungsleistungsbezüger sind um CHF 8'455.50 höher 
als budgetiert. Diese Kosten sind nicht beeinflussbar und schwierig vorauszuplanen. 

 

 
Die Ausgaben des Sozialdienstes gegenüber dem Jahr 2024 sind höher ausgefallen. 

Parallel dazu sind die Einnahmen tiefer ausgefallen als budgetiert. Kosten und Ein-
nahmen sind bei der Sozialhilfe schwierig vorauszuplanen. 

 
 

Eine Asylantenfamilie wurde als Flüchtlinge aufgenommen. Aus diesem Grund wer-

den die Kosten nach der Aufnahme neu in der Funktion 5722 abgerechnet. 
 

Die Ausgaben sind aufgrund der Aufnahme einer Asylantenfamilie tiefer ausgefallen 
als budgetiert. Die Einnahmen sind jedoch etwas höher. Auch diese Ausgaben und 

Einnahmen sind nicht beeinflussbar. 

 
 

Der Gemeinderat hat über die Finanzkompetenz insgesamt CHF 900.00 an gemein-
nützige Institutionen gesprochen. 

 

 
 

Die Werkhofmitarbeiter absolvierten den Weiterführungskurs Holzernte. 
 

Der Werkhofchef feierte in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Aufgrund dessen 
beschliesst der Gemeinderat ein Jubiläumsgeschenk über seine Finanzkompetenz. 

 

Es mussten mehr Strassenschächte gereinigt werden als gerechnet. 
 

Der Gemeinderat hat über seine GR-Kompetenz die Marktwerteinschätzung für das 
Gebäude Schöntalstrasse 13 veranlasst, da uns das Gebäude angeboten wurde. Kos-

ten CHF 2226.90. 

 
Es mussten an diversen Maschinen Anpassungsarbeiten oder Reparaturarbeiten vor-

genommen werden. 
 

 
Gesamthaft schliesst die Wasserrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 

39'140.43.  

Dieser Überschuss wird zu den Reserven gezählt, so wie es für Spezialfinanzierungen 
vorgeschrieben ist. Die Wasserkasse weist nun in der Bilanz ein Guthaben von 

CHF 122'042.90 aus. 
Grosse Investitionen sind ab 2026 geplant (Ausserdorf) 

 

 
 

 
 

 



   

Abwasserbeseitigung 
1.7201 alle Konten 

 
 

 

 
 

Abfallbeseitigung 
1.7301 alle Konten 

 
 

 

 
 

Friedhof und Bestattung 
1.7710.4240.00 

 

 
 

Jagd/Fischerei 
1.8300.3130.00 

 
 

1.8731.3132.00 

 
1.8731.4630.00 

 
 

Finanzen / Steuern 

1.910 alle Konten 
 

 
 

Finanz- und 

Lastenausgleich 
1.930 alle Konten 

 
 

 
 

 

 
Die Abwasserrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 7'256.74 ab.  

Somit weist die Abwasserkasse nun ein Guthaben von CHF 78’971.44 auf. Auch die 
Abwasserkasse muss allfällige Überschüsse zweckgebunden in die Abwasseranlagen 

reinvestieren. Ebenso wie beim Wasser wird das Guthaben benötigt, um den anfal-

lenden grossen Investitionsbedarf zu decken. 
 

 
Die Abfallbeseitigung kostete 2025 CHF 83'330.40. Die Einnahmen sind CHF 

94'115.35. Der Mehrertrag von CHF 10'784.95 wird den Reserven zugewiesen. Im 
Berichtsjahr ist der Verkauf von Kehrichtmarken gegenüber dem Vorjahr um 

CHF 5'163.60 gestiegen. Der Verkauf der Containermarken ist dieses Jahr um CHF 

3540.00 gesunken. Die Reserven betragen Ende 2025 CHF 83'537.28. 
 

 
Es wurde eine Pauschale für die Bepflanzung und Unterhalt eines Grabes vereinbart. 

Im Weiteren wurden CHF 2’000.00 für die Bestattung einer auswärtigen Person er-

hoben.  
 

 
Der Gemeinderat hat über die GR-Kompetenz einen Beitrag an eine zweite Drohne 

für die Kitzrettung gesprochen. Beitrag CHF 2'000.00 
 

Die Kosten für die Energieplanung sind CHF 4’349.80 höher als budgetiert. 

 
Im Gegenzug erhielten wir vom Bundesamt für Energie einen Betrag von CHF 

4’044.14 
 

 

Gegenüber dem Steuerertrag von CHF 1'582'108.20 stehen CHF 58'829.55 Steuer-
aufwand. Netto sind die Steuereinnahmen seit dem Jahr 2024 um CHF 17'335.73 ge-

sunken. 
 

 

 
Insgesamt ist der Finanz- und Lastenausgleich netto von den budgetierten CHF 

1'881'574.00 auf CHF 1'864’221, also netto um CHF 17’353.00 tiefer ausgefallen. 
Dies Aufgrund der letztjährigen höheren Steuern. 

 
 

 
 

Fazit:  
Die Rechnung 2025 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 20'710.35 ab. 

 

 
  



    


